
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
DARIO KARKOVIC

1. GELTUNGSBEREICH

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 
Rechtsgeschäfte und Buchungen von: Dario Karkovic, Augartenstr. 107, 68165 
Mannheim (nachfolgend „Auftragnehmer“), mit seinen Vertragspartnern 
(nachfolgend „Auftraggeber“). 
Es gelten die AGB in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung.
Es steht dem Auftragnehmer frei, auch für andere Auftraggeber tätig zu werden.
Es gelten jeweils die AGB in ihrer Form zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.

2. LEISTUNGSUMFANG

Der Auftragnehmer erbringt die im individuellen Angebot beschriebenen Leistungen 
(DJ-Set, Live-Gesang, Technik).

• Programmgestaltung: Die künstlerische Gestaltung obliegt dem Auftragnehmer. 
Musikwünsche des Auftraggebers werden nach Möglichkeit berücksichtigt.

• Gage: Die vereinbarte Gage versteht sich als Pauschalpreis inklusive 
Vorbereitung, Anfahrt und Material, sofern nicht anders vereinbart.

• Leistungsänderung: Reduziert der Auftraggeber am Veranstaltungstag den 
vereinbarten Zeitumfang, bleibt der Anspruch auf die volle vereinbarte Gage 
bestehen.

3. ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGES

Der Vertrag kommt durch die schriftliche Bestätigung (E-Mail ausreichend) des 
Angebotes durch den Auftraggeber und die anschließende Auftragsbestätigung 
durch den Auftragnehmer zustande. Das Angebot stellt keine langfristige 
Terminreservierung dar; erst mit der Bestätigung ist der Termin fest gebucht.

4. VERLÄNGERUNGSOPTION

Sollte die Veranstaltung über die im Paket vereinbarte Endzeit hinausgehen, wird 
jede angefangene halbe Stunde gemäß der im Angebot genannten Sätze 
berechnet. Die Entscheidung über eine Verlängerung wird am Veranstaltungsabend 
einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer getroffen.



5. STORNIERUNGSBEDINGUNGEN

Da Termine (insbesondere Samstage) langfristig blockiert werden und bei Absage 
meist nicht neu besetzt werden können, gelten folgende Stornierungssätze

• Bis 4 Monate vor Termin: 50 % der vereinbarten Gesamtsumme.
• Bis 1 Monat vor Termin: 75 % der vereinbarten Gesamtsumme.
• Weniger als 1 Monat vor Termin: 100 % der vereinbarten Gesamtsumme. 

Stornierungen müssen schriftlich erfolgen. Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis 
vorbehalten, dass kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

6. AUSFALL DER LEISTUNG / HÖHERE GEWALT

• Krankheit: Bei krankheitsbedingtem Ausfall (Nachweis durch ärztliches Attest) 
entfallen die Ansprüche gegen den Auftragnehmer. Der Auftragnehmer 
verpflichtet sich, den Auftraggeber umgehend zu informieren und nach besten 
Kräften bei der Vermittlung eines adäquaten Ersatzes zu unterstützen.

• Höhere Gewalt: Bei Unmöglichkeit der Durchführung durch behördliche Verbote 
oder extreme Wetterereignisse wird der Vertrag aufgelöst. Bereits erbrachte 
Planungsleistungen können anteilig berechnet werden.

7. HAFTUNG & SORGFALTSPFLICHT

• Technikschutz: Der Auftraggeber haftet für Schäden an der vom Auftragnehmer 
eingebrachten Technik (Equipment, Instrumente, PA), die durch Gäste, Dritte oder 
mangelhafte Stromversorgung am Veranstaltungsort verursacht werden.

• Sorgfalt: Beide Parteien bemühen sich um einen reibungslosen Ablauf. Der 
Auftraggeber stellt sicher, dass der Aufbauplatz trocken, sicher und mit 
ausreichend Strom (getrennte Phasen für Ton/Licht empfohlen) versorgt ist.

8. URHEBERRECHTE & GEMA

Die Anmeldung und Zahlung von Gebühren an Verwertungsgesellschaften (z. B. 
GEMA) obliegt ausschließlich dem Auftraggeber als Veranstalter. Foto- und 
Videoaufnahmen für private Zwecke sind erlaubt. 
Eine kommerzielle Veröffentlichung von Bildmaterial des Auftragnehmers bedarf 
dessen vorheriger Zustimmung.



9. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

• Änderungen bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
• Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen unberührt (Salvatorische Klausel).
• Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Gerichtsstand ist Mannheim.

Stand: März 2026


